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  Pädagogisches Ziel 
  wird nachvollziehbar  
  verfolgt  
 
 
 

       Die Kindesrechte →    
       ist aber Kindesrecht  
       verletzt ? (*) 
 

 
 
 
 
 
      

(*) Kindesrecht verletzt:  
 

Straftat→ z.B.  Körperverletzung, sexueller  Missbrauch  oder  Nötigung  
Kindeswohlgefährdung→ Lebens-/erhebliche Gesundheitsgefahr oder -  
bei Prognose  des Andauerns - Nichtwahrnehmen von  Erziehungsverant-  
wortung bzw. Vernachlässigung (aufgrund fehlender oder unzureichen-  
der Fürsorge elementare Bedürfnisse nicht oder mangelhaft befriedigt, 
d.h.  chronische  körperliche, geistige  oder  seelische  Unterversorgung). 
Fachl. Verantwortbarkeit, aber Eingriff in Kindesrecht ohne Zustimmung  
der/s  Sorgeberechtigten bzw. - bei Taschengeld - des Kindes / Jugendln.  
Fachliche Unverantwortbarkeit, sofern nicht Eigen-/ Fremdgefährdung.  

PROJEKT  PÄDAGOGIK  UND  RECHT            IDEE FACHLICH- RECHTLICHES PROBLEMLÖSEN 

   MARTIN STOPPEL 02104 41646 / 0160 99745704             http://www.paedagogikundrecht.de/  martin-stoppel@gmx.de   26.9.2013 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                        

                                                               2.                

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                           
                            

                             1. 

            FACHLICHE  

VERANTWORTBARKEIT 
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